
Allgemeine Geschäftsbedingungen bei 
Unternehmergeschäften und Lieferungen 

Geltungsbereich 
1. Die nachstehenden Verkaufsbedingungen gelten für alle zwischen dem Auftraggeber als Unternehmer und uns 
geschlossenen Verträge über die Lieferung von Material und Werkleistungen. Sie gelten auch für alle künftigen 
Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht noch einmal ausdrücklich vereinbart werden. Abweichende 
Bedingungen des Auftraggebers, die wir nicht ausdrücklich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn 
wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Die nachstehenden Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn 
wir in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des Auftraggebers die Bestellung des 
Auftraggebers vorbehaltlos ausführen. 
2. In den Verträgen sind alle Vereinbarungen, die zwischen dem Auftraggeber und uns zur Ausführung der 
Kaufverträge getroffen wurden, schriftlich niedergelegt. 
3. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftraggebers gelten nur insoweit, als ihnen der Auftragnehmer 
ausdrücklich schriftlich oder in elektronischer Form (§ 126a BGB) zugestimmt hat. Das Schweigen des 
Auftragnehmers auf übersandte Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftraggebers gilt nicht als Zustimmung. 

Angebot und Vertragsschluss 
1. Eine Bestellung des Auftraggebers, die als Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages/Werkvertrages zu 
qualifizieren ist, können wir innerhalb von zwei Wochen durch Übersendung einer Auftragsbestätigung oder durch 
Zusendung der bestellten Produkte innerhalb der gleichen Frist annehmen. 
2. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, es sei denn, dass wir diese ausdrücklich als verbindlich 
bezeichnet haben. 
3. An allen Abbildungen, Kalkulationen, Zeichnungen sowie anderen Unterlagen behalten wir uns unsere 
Eigentums-, Urheber- sowie sonstige Schutzrechte vor. Der Auftraggeber darf diese nur mit unserer schriftlichen 
Einwilligung an Dritte weitergeben, unabhängig davon, ob wir diese als vertraulich gekennzeichnet haben. 

Auftragserteilung, Auftragsinhalt 
1. Ein Auftrag kann vom Auftraggeber mündlich, telefonisch, in elektronischer Form (§ 126a BGB) oder schriftlich 
erteilt werden. Eine Auftragserteilung durch den Auftraggeber ist für diesen verbindlich. Auftragserteilungen durch 
Auftraggeber ermächtigen den Auftragnehmer zur Erteilung von Unteraufträgen. 
2. Für den Inhalt des Auftrags ist die Auftragsbestätigung des Auftragnehmers oder – soweit eine solche nicht 
vorliegt – das Angebot des Auftragnehmers maßgebend. Bei Änderungen oder Erweiterungen des Angebots 
durch den Auftraggeber richtet sich der Inhalt des Auftrags nach der Annahme durch den Auftragnehmer. 
2.1 Die zum Angebot gehörenden Unterlagen, beispielsweise Zeichnungen, Abbildungen, Maß-, Gewichts- und 
Durchbruchsangaben sowie sonstige Leistungsdaten etc. sind, soweit sie nicht ausdrücklich auf Verlangen des 
Auftraggebers als verbindlich bezeichnet sind, nur annähernd maßgebend und begründen auch keine 
Beschaffenheitsvereinbarungen im Sinne der §§ 434 Abs. 1 Satz und 2, 636 Abs. 2 Satz 1 BGB. Statikangaben 
des Auftragnehmers müssen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck einer Auftragserteilung vor 
Auftragserteilung vom Auftraggeber bzw. einen vom Auftraggeber zu beauftragenden Statiker oder Architekten 
geprüft werden.  
2.2 Angebote des Auftragnehmers werden unter der Voraussetzung abgegeben, dass 
a) die beim Betrieb der Anlage verwendeten Medien (Wasser, Luft usw.) nicht aggressiv sind, 
b) bei der Durchführung der Arbeiten keine Gefahrstoffe im Sinne der Gefahrstoffverordnung, insbesondere 
asbesthaltige Stoffe, auftreten oder zu beseitigen sind, die nicht in der Leistungsbeschreibung nach Art und 
Umfang ausdrücklich angegeben sind. 

Bauvorlagen, behördliche Genehmigungen 
Der Auftraggeber hat die für die Ausführung der dem Auftragnehmer übertragenen Leistungen und für den 
Betrieb der Anlage erforderlichen Genehmigungen auf seine Kosten zu beschaffen. Im Falle von 
Mitwirkungsleistungen des Auftragnehmers hat der Auftraggeber die dem Auftragnehmer hierdurch entstehenden 
Kosten ebenfalls zu tragen. 

Preise 
1. Preisangaben des Auftragnehmers sind – ausgenommen solche Angaben sind ausdrücklich als verbindlich 
bezeichnet oder in verbindlichen Angeboten enthalten – unverbindlich und stellen nur Circa-Preise und keinen 
verbindlichen Voranschlag dar. Die Erstellung eines verbindlichen Kostenvoranschlags erfolgt nur auf 
ausdrücklichen Wunsch des Auftraggebers. Kostenvoranschläge des Auftragnehmers sind nur dann verbindlich, 
wenn sie schriftlich abgegeben und als verbindlich bezeichnet sind. 

1.1 Auch verbindliche Preisangaben bzw. Preisangaben in verbindlichen Angeboten des Auftragnehmers gelten 
im Falle eines Angebots über eine Anlage nur bei Bestellung der gesamten Anlage. Mangels verbindlicher 
Preisvereinbarung und mangels Bestellung auf der Grundlage eines verbindlichen Kostenvoranschlags gelten für 
Bestellungen von Auftraggebern die Materialpreise und Verrechnungssätze der am Tag der Leistung gültigen 



Preisliste des Auftragnehmers, sonst die ortsüblichen Preise. Preisangaben des Auftragnehmers verstehen sich 
ab Sitz des Auftragnehmers zuzüglich der Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe. Erhöhungen der 
Materialpreise oder der Lohn- bzw. Lohnnebenkosten oder des Umsatzsteuersatzes berechtigen den 
Auftragnehmer zur entsprechenden Preisanpassung. Dies gilt nicht für Leistungen, die innerhalb von vier 
Monaten nach Vertragsabschluss erbracht werden sollen, sofern der Auftraggeber kein Unternehmer und keine 
juristische Person des öffentlichen Rechts ist. 

1.2 Sämtliche Nebenarbeiten sind im Angebot des Auftragnehmers nicht enthalten, sofern sie nicht in Positionen 
gesondert mit Menge und Preis aufgeführt sind. Sind solche Nebenarbeiten des Auftragnehmers auszuführen, 
sind sie gesondert zu vergüten. 

1.3 Montagen, die aus des Auftragnehmers nicht zu vertretenden Gründen zusätzlich ausgeführt oder wiederholt 
erbracht werden müssen, sind gesondert zu vergüten. Wird die Montage aus Gründen, die der Auftragnehmer 
nicht zu vertreten hat, unterbrochen, werden die dadurch entstandenen Mehrkosten dem Auftraggeber berechnet. 

Liefer- und Leistungszeit 
1. Liefertermine, Ausführungsfristen oder Fristen, die nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart worden sind, 
sind ausschließlich unverbindliche Angaben. Die von uns angegebene Lieferzeit/Ausführungszeit beginnt erst, 
wenn die technischen Fragen abgeklärt sind. Ebenso hat der Auftraggeber alle ihm obliegenden Verpflichtungen 
ordnungsgemäß und rechtzeitig zu erfüllen. 
2. Für den Fall, dass ein von uns zu vertretender Verzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht beruht, wobei uns ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zuzurechnen ist, 
haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen mit der Maßgabe, dass in diesem Fall die 
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt ist. 
3. Eine weitergehende Haftung für einen von uns zu vertretenden Verzug ist ausgeschlossen. Die weiteren 
gesetzlichen Ansprüche und Rechte des Auftraggebers, die ihm neben dem Schadensersatzanspruch wegen 
eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs zustehen, bleiben unberührt. 
4. Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, soweit dies für den Kunden zumutbar ist. 
5. Kommt der Auftraggeber in Annahmeverzug, so sind wir berechtigt, Ersatz des entstehenden Schadens und 
etwaiger Mehraufwendungen zu verlangen. Gleiches gilt, wenn der Auftraggeber Mitwirkungspflichten schuldhaft 
verletzt. Mit Eintritt des Annahme- bzw. Schuldnerverzuges geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und 
des zufälligen Untergangs auf den Auftraggeber über. 

Zahlungen und Zahlungsbedingungen 
1. Bei reinen Materiallieferungen ohne Montage sind Zahlungen ohne jeden Abzug per sofort ab 
Rechnungsdatum zu leisten. 

1.1 Bei Aufträgen mit Montageverpflichtung ist der Auftragnehmer berechtigt, Abschlagszahlungen in 
angemessenen Abständen nach Baufortschritt zu verlangen. Die Zahlung ist bei Rechnungserteilung sofort fällig 
und binnen 8 Tagen nach Rechnungsdatum zu leisten. 

1.2 Ein Skontoabzug ist nur bei einer besonderen schriftlichen Vereinbarung zwischen uns und dem Auftraggeber 
zulässig. Der Kaufpreis ist netto (ohne Abzug) sofort mit Eingang der Rechnung bei dem Auftraggeber zur 
Zahlung fällig, soweit sich aus der Auftragsbestätigung kein anderes Zahlungsziel ergibt. Eine Zahlung gilt erst 
dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können.  

1.3 Schecks oder Barzahllungen werden nicht als Zahlmethoden akzeptiert. Die akzeptierte Methode ist die 
Überweisung. 

2. Der Auftraggeber ist zur Aufrechnung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht 
werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, von uns anerkannt wurden oder 
unstreitig sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Auftraggeber nur befugt, wenn sein 
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

2.1 Gerät der Auftraggeber mit der Zahlung einer Rechnung in Verzug oder werden dem Auftragnehmer 
Umstände bekannt, die geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Auftraggebers ernsthaft in Frage zu stellen, ist der 
Auftragnehmer berechtigt, sämtliche noch offenen Forderungen gegen den Auftraggeber ohne Rücksicht auf 
gewährte Zahlungsziele sofort fällig zu stellen. Der Auftragnehmer ist in diesem Fall darüber hinaus berechtigt, 
ganz oder teilweise von noch laufenden Verträgen zurückzutreten, soweit nicht der Auftraggeber Sicherheit für 
die Erfüllung der ihm aus diesen Verträgen obliegenden Verpflichtungen leistet. Alternativ zum Vertragsrücktritt ist 
der Auftragnehmer berechtigt, noch nicht ausgeführte Bestellungen von Vorauszahlungen oder 
Sicherheitsleistungen des Auftraggebers abhängig zu machen. Die Kosten einer etwaigen Sicherheitsleistung 
gehen in diesem Fall zu Lasten des Auftraggebers. 



2.2 Der Auftragnehmer ist jederzeit berechtigt, vom Auftraggeber eine Sicherheitsleistung gemäß § 648a BGB zu 
verlangen. Die üblichen und nachgewiesenen Kosten für die Sicherheitsleistung werden bis zu einem Höchstsatz 
von 2 v.H. p.a. vom Auftragnehmer getragen. 

Abnahme und Gefahrübergang 
1. Wird die ganz oder teilweise ausgeführte Leistung des Auftragnehmers vor der Abnahme durch höhere Gewalt, 
Krieg, Aufruhr oder andere objektiv unabwendbare von dem Auftragnehmer nicht zu vertretende Umstände 
beschädigt oder zerstört, hat der Auftragnehmer Anspruch auf Bezahlung der ausgeführten Leistungen nach den 
vereinbarten Vertragspreisen. Des Weiteren steht dem Auftragnehmer ein Anspruch auf Vergütung derjenigen 
Kosten zu, die dem Auftragnehmer bereits entstanden und in den Vertragspreisen des nicht ausgeführten Teils 
der Leistung enthalten sind. Der Auftraggeber trägt die Gefahr bereits vor Abnahme der von dem Auftragnehmer 
erbrachten Leistungen, wenn er deren Abnahme verzögert oder, wenn die Montage aus Gründen unterbrochen 
wird, die der Auftraggeber zu vertreten hat, und wenn der Auftragnehmer die bis dahin erstellte Anlage 
einvernehmlich ausdrücklich in die Obhut des Auftraggebers übergibt. 

1.1 Die Leistungen des Auftragnehmers sind nach ihrer Fertigstellung abzunehmen, auch wenn eine endgültige 
Einregulierung noch nicht erfolgt ist. Besonders abzunehmen sind auf Verlangen des Auftragnehmers in sich 
abgeschlossene Teile der Leistung. Eine Benutzung der Leistungen des Auftragnehmers vor deren Abnahme darf 
nur mit ausdrücklichem Einverständnis des Auftragnehmers erfolgen. 

 1. Verladung und Versand bei reiner Lieferung erfolgen unversichert auf Gefahr des Auftraggebers. Wir 

werden uns bemühen, hinsichtlich Versandart und Versandweg Wünsche und Interessen des 

Auftraggebers zu berücksichtigen; dadurch bedingte Mehrkosten – auch bei vereinbarter 

Frachtfreilieferung – gehen zu Lasten des Auftraggebers. 

2. Wir nehmen Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsverordnung 

nicht zurück; ausgenommen sind Paletten. Der Auftraggeber hat für die Entsorgung der Verpackung auf 

eigene Kosten zu sorgen. 

3. Wird der Versand auf Wunsch oder aus Verschulden des Auftraggebers verzögert, so lagern wir die 

Materialien auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers. In diesem Fall steht die Anzeige der 

Versandbereitschaft dem Versand gleich. 

4. Auf Wunsch und Kosten des Auftraggebers werden wir die Lieferung durch eine 

Transportversicherung absichern. 

Mängelansprüche und Haftung 

1. Von der Mängelhaftung vom Auftragnehmer ausgeschlossen sind alle Schäden, Betriebsstörungen oder 

sonstigen Beeinträchtigungen, soweit diese durch unsachgemäße Behandlung des Auftraggebers oder Dritter, 

durch übermäßige Beanspruchung, durch unsachgemäße Lagerung oder durch normalen Verschleiß und 

Abnutzung verursacht sind. Werden Änderungen an den Leistungen des Auftragnehmers vorgenommen, Teile 

ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, entfällt 

die Mängelhaftung des Auftragnehmers, falls der Auftraggeber nicht nachweist, dass keiner dieser Umstände den 

Mangel herbeigeführt hat, dieser vielmehr vor Gefahrübergang unberücksichtigt solcher Umstände vorgelegen 

hatte. 

 

1.1 Offensichtliche Mängel sind innerhalb von 14 Tagen nach Abnahme des Auftragnehmers anzuzeigen, 

ansonsten ist der Auftragnehmer von der Mängelhaftung für diese Mängel befreit. Dies gilt nicht, sofern der 

Auftraggeber Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist. 

1.2 Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer bei Beanstandungen unverzüglich Gelegenheit zu einer 

Überprüfung der Mängelrügen zu geben. Bei beweglichen Sachen ist dem Auftragnehmer auf Verlangen der 

beanstandete Gegenstand oder eine Probe desselben auf Kosten des Auftragnehmers zur Verfügung zu stellen. 

Bei unberechtigten Beanstandungen ist der Auftragnehmer berechtigt, den Auftraggeber mit Fracht- und 

Umschlagskosten sowie mit dem Überprüfungsaufwand zu verkehrsüblichen Preisen zu belasten. 

1.3 Bei Vorliegen eines Mangels wird der Auftragnehmer nach seiner Wahl – unter Berücksichtigung der Belange 

des Auftraggebers – Nacherfüllung entweder durch Ersatzlieferung/Ersatzleistung oder durch Nachbesserung 

leisten. Bei Nacherfüllung durch Ersatzlieferung wird bei Systemkomponenten nicht die Sachgesamtheit, sondern 



nur das beschädigte Einzelteil ausgetauscht. Die fehlerhaften Stücke sind Zug-um-Zug gegen Ersatzlieferung 

zurückzugeben. 

1.4 Schadensersatzansprüche des Auftraggebers wegen der Verletzung vertraglicher Pflichten einschließlich 

Schadensersatzansprüche wegen Mängel sind – gleich aus welchem Rechtsgrund – ausgeschlossen. Der 

Auftragnehmer haftet jedoch auf Ersatz für Schäden, 

 die sein gesetzlicher Vertreter oder sein Erfüllungsgehilfe vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht 

haben 

 bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, hier auch im Falle fahrlässiger 

Pflichtverletzungen 

 bei arglistigem Verschweigen von Mängeln 

 bei Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit der Leistung 

 bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Im Falle einfacher Fahrlässigkeit, nicht 

jedoch grober Fahrlässigkeit und Vorsatz, ist der Schadensersatz des Auftraggebers in diesen Fällen auf 

den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht wegen der Verletzung des 

Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. 

 nach dem Produkthaftungsgesetz. 

 8.6 Stehen dem Auftraggeber Rückgriffsansprüche gegen den Auftragnehmer gemäß § 478 BGB zu, 

sind diese beschränkt auf den gesetzlichen Umfang der gegen den Auftraggeber geltend gemachten 

Gewährleistungsansprüche Dritter. Der Auftraggeber ist verpflichtet, solche Ansprüche – soweit möglich 

– abzuwehren. 

Gewährleistung/Haftung 
1. Mängelansprüche des Auftraggebers bestehen nur, wenn der Auftraggeber seinen geschuldeten 
Untersuchungs- und Rügepflichten ordnungsgemäß nachgekommen ist. 
 
2. Bei berechtigten Mängelrügen sind wir berechtigt unter Ausschluss der Rechte des Auftraggebers vom Vertrag 
zurückzutreten oder den Kaufpreis/Werklohn herabzusetzen (Minderung), zur Nacherfüllung verpflichtet, es sei 
denn, dass wir aufgrund der gesetzlichen Regelungen zur Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt sind. Der 
Auftraggeber hat uns eine angemessene Frist zur Nacherfüllung zu gewähren. Die Nacherfüllung kann nach Wahl 
des Auftraggebers durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder bei Kaufverträgen Lieferung eines 
neuen Materials erfolgen. Wir tragen im Falle der Mangelbeseitigung die erforderlichen Aufwendungen, soweit 
sich diese nicht erhöhen, weil der Vertragsgegenstand sich an einem anderen Ort als dem Erfüllungsort befindet. 
Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen, kann der Auftraggeber nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises 
(Minderung) verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären. Die Nachbesserung gilt erst nach dem zweiten 
vergeblichen Versuch als fehlgeschlagen, soweit nicht aufgrund des Vertragsgegenstands weitere 
Nachbesserungsversuche angemessen und dem Auftraggeber zumutbar sind. Schadensersatzansprüche zu den 
nachfolgenden Bedingungen wegen des Mangels kann der Auftraggeber erst geltend machen, wenn die 
Nacherfüllung fehlgeschlagen ist. Das Recht des Auftraggebers zur Geltendmachung von weitergehenden 
Schadensersatzansprüchen zu den nachfolgenden Bedingungen bleibt hiervon unberührt. 
 
3. Die Gewährleistungsansprüche des Auftraggebers verjähren ein Jahr nach Ablieferung der Materialien bei dem 
Auftraggeber, es sei denn, wir haben den Mangel arglistig verschwiegen; in diesem Fall gelten die gesetzlichen 
Regelungen. Unsere Pflichten aus Abschnitt VI Ziff. 4 und Abschnitt VI Ziff. 5 bleiben hiervon unberührt. 
 
4. Wir sind entsprechend den gesetzlichen Vorschriften zur Rücknahme der neuen Material bzw. zur 
Herabsetzung (Minderung) des Kaufpreises auch ohne die sonst erforderliche 
Fristsetzung verpflichtet, wenn der Abnehmer des Auftraggebers als Verbraucher der verkauften neuen 
beweglichen Sache (Verbrauchsgüterkauf) wegen des Mangels dieser Material gegenüber dem Auftraggeber die 
Rücknahme der Material oder die Herabsetzung (Minderung) des Kaufpreises verlangen konnte oder dem 
Auftraggeber ein ebensolcher daraus resultierender Rückgriffsanspruch entgegengehalten wird. Wir sind darüber 
hinaus verpflichtet, Aufwendungen des Auftraggebers, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und 
Materialkosten zu ersetzen, die dieser im Verhältnis zum Endverbraucher im Rahmen der Nacherfüllung aufgrund 
eines bei Gefahrübergang von uns auf den Auftraggeber vorliegenden Mangels des Materials zu tragen hatte. 
Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der Auftraggeber seinen geschuldeten Untersuchungs- und 
Rügepflichten nicht ordnungsgemäß nachgekommen ist. 
5. Die Verpflichtung gemäß Abschnitt VI Ziff. 4 ist ausgeschlossen, soweit es sich um einen Mangel aufgrund von 
Werbeaussagen oder sonstiger vertraglicher Vereinbarungen handelt, die nicht von uns herrühren, oder wenn der 
Auftraggeber gegenüber dem Endverbraucher eine besondere Garantie abgegeben hat. Die Verpflichtung ist 
ebenfalls ausgeschlossen, wenn der Auftraggeber selbst nicht aufgrund der gesetzlichen Regelungen zur 



Ausübung der Gewährleistungsrechte gegenüber dem Endverbraucher verpflichtet war oder diese Rüge 
gegenüber einem ihm gestellten Anspruch nicht vorgenommen hat. Dies gilt auch, wenn der Auftraggeber 
gegenüber dem Endverbraucher Gewährleistungen übernommen hat, die über das gesetzliche Maß 
hinausgehen. 
 
6. Wir haften unabhängig von den nachfolgenden Haftungsbeschränkungen nach den gesetzlichen 
Bestimmungen für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen 
Pflichtverletzung von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen. Für 
Schäden, die nicht von Satz 1 erfasst werden und die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Vertragsverletzungen sowie Arglist von uns, unseren gesetzlichen Vertreter oder unseren Erfüllungsgehilfen 
beruhen, haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. In diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf 
den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt, soweit wir, unsere gesetzlichen Vertreter 
oder unsere Erfüllungsgehilfen nicht vorsätzlich gehandelt haben. 
 
7. Wir haften auch für Schäden, die wir durch einfache fahrlässige Verletzung solcher vertraglichen 
Verpflichtungen verursachen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Auftraggeber regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Wir haften jedoch 
nur, soweit die Schäden typischerweise mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind. 
 
8. Schadensersatzansprüche des Auftraggebers wegen eines Mangels verjähren ein Jahr ab Ablieferung des 
Materials bei Kaufverträgen, im Übrigen innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfrist ab Abnahme des Werkes. 
Dies gilt nicht im Fall von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen verschuldeten 
Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, oder wenn wir, unsere gesetzlichen Vertreter 
vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben, oder wenn unsere einfachen Erfüllungsgehilfen vorsätzlich 
gehandelt haben. 
 
9. Wir können jederzeit nach Fertigstellung die Abnahme nach unserer Wahl auch förmlich verlangen. 

Erweiterter und verlängerter Eigentumsvorbehalt 
1. Bis zur Erfüllung aller Forderungen, einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent, die uns 
gegen den Auftraggeber jetzt oder zukünftig zustehen, bleibt die gelieferte Ware, einschließlich des auch von uns 
selbst umgestaltete und eingebaute Materialien und des dadurch entstandenen Werkes (= Vorbehaltsware), 
unser Eigentum – auch im Falle des Einbaus in ein Gebäude. Im Fall des vertragswidrigen Verhaltens des 
Auftraggebers, z.B. Zahlungsverzug, haben wir nach vorheriger Setzung einer angemessenen Frist das Recht, 
die Vorbehaltsware zurückzunehmen und, soweit dies ohne wesentliche Zerstörung der mit dem Werk 
verbundenen Substanz möglich ist, auszubauen und zu uns zu nehmen. Nehmen wir die Vorbehaltsware zurück 
oder wird diese gepfändet, stellt dieses einen Rücktritt vom Vertrag dar. Wir sind berechtigt, die Vorbehaltsware 
nach der Rücknahme zu verwerten. Nach Abzug eines angemessenen Betrages für die Verwertungskosten, ist 
der Verwertungserlös mit unseren vom Auftraggeber geschuldeten Beträgen zu verrechnen. 
 
2. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Vorbehaltsware ordnungsgemäß im Geschäftsverkehr zu veräußern 
und/oder zu verwenden, insbesondere einzubauen. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen 
Rechtsgrund (Versicherung, Werkleistungen) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen 
(einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus einem Kontokorrentverhältnis laufender Geschäftsbeziehung) 
tritt der Auftraggeber bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang bis zur Höhe der uns vom Auftraggeber 
geschuldeten offenen Verbindlichkeiten, welche zum Zeitpunkt der Wiederveräußerung insgesamt bestehen 
(auch offener Kontokorrentverbindlichkeiten), an uns schon jetzt ab; wir nehmen die Abtretung hiermit an. Wir 
ermächtigen den Auftraggeber widerruflich, die an uns abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im 
eigenen Namen einzuziehen. Die Einzugsermächtigung kann jederzeit widerrufen werden, wenn der Auftraggeber 
seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt. Zur Abtretung dieser Forderung ist der 
Auftraggeber auch nicht zum Zwecke des Forderungseinzugs im Wege des Factoring befugt, es sei denn, es wird 
gleichzeitig die Verpflichtung des Factors begründet, die Gegenleistung in Höhe der Forderungen solange 
unmittelbar an uns zu bewirken, als noch Forderungen von uns gegen den Auftraggeber bestehen. In jedem Falle 
ist der Auftraggeber verpflichtet, Erwerber oder Pfändungsgläubiger sowie im Falle der Insolvenzbeantragung 
auch dem Insolvenzverwalter das Forderungsrecht uns bekanntzugeben und darauf hinzuwirken, dass das 
Sicherungsmiteigentum an der Vorbehaltsware im Falle etwaiger Insolvenz/Konkurs beachtet und etwaiger Erlös 
bis zur Höhe der uns vom Auftraggeber geschuldeten offenen Verbindlichkeiten, welche zum Zeitpunkt der 
Pfändung oder Insolvenz/Konkurseröffnung insgesamt bestehen (auch offener Kontokorrentverbindlichkeiten), an 
uns nach Verwertung ausbezahlt wird. 
 
3. Eine Verarbeitung oder Umbildung oder Einbau der Vorbehaltsware durch den Auftraggeber wird in jedem Fall 
für uns vorgenommen. Sofern die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Sachen verarbeitet wird, 
erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Warenlieferung 
und Werklohn, Rechnungsendbetrag inklusive der Mehrwertsteuer) zu den anderen verarbeiteten Sachen im 
Zeitpunkt der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende neue Sache gilt das Gleiche wie für die 
Vorbehaltsware. Im Fall der untrennbaren Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden 
Sachen erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware 
(Warenlieferung und Werklohn, Rechnungsendbetrag inklusive der Mehrwertsteuer) zu den anderen vermischten 



Sachen im Zeitpunkt der Vermischung. Ist die Sache des Auftraggebers in Folge der Vermischung als 
Hauptsache anzusehen, sind der Auftraggeber und wir einig, dass der Auftraggeber an uns anteilmäßig 
Miteigentum an dieser Sache überträgt; die Übertragung wird hiermit angenommen. Unser so entstandenes 
Allein- oder Miteigentum an einer Sache verwahrt der Auftraggeber für uns. 
 
4. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere bei Pfändungen, sonstiger Zwangsvollstreckung und 
Insolvenz, wird der Auftraggeber auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen, damit wir 
unsere Eigentumsrechte durchsetzen können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns in diesem 
Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der 
Auftraggeber. 
 
5. Wir sind verpflichtet, die den uns zustehenden Sicherheiten insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert der 
Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt, dabei obliegt uns die Auswahl der 
freizugebenden Sicherheiten. 

Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht 
1. Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferungen und Zahlungen (einschließlich Scheck- und Wechselklagen) 
sowie sämtliche sich zwischen uns und dem Auftraggeber ergebenden Streitigkeiten aus den zwischen uns und 
ihm geschlossenen Kaufverträgen bestimmt sich durch unseren Firmensitz. Wir sind jedoch berechtigt, den 
Auftraggeber auch an seinem Wohn- und/oder Geschäftssitz zu verklagen. 
 
2. Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regeln sich ausschließlich nach dem für unseren 
Geschäftssitz geltenden sachlichen Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. 
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